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Schweizerische Airchenzeitung,
herausgegeben von einem

katholischen vereine.
Nichts demoralisirt ein Volk und schwächt einen Staat mehr als — grandiose Pläne und erhabenes Geschwätz ohne ein sichtbares Ergebniß.

Landammann Baumgartner (Erzähler Nr. KZ l. J.>.

an die Fünferkommission gewiesen, deren Majorität von vier
Mitgliedern sich in Gegenwärtigem die Ehre nimmt, Ihnen,
Herr Präsident, Herren KamonSräthe! zum Behufe einer

endlichen Schlußnahme für definitive Regulirung der bis-

thümlichcn Verhältnisse ihre Anträge vorzulegen und mit
Gründen zu unterstützen. Wir haben den zögernden Gang,
den so viele Vorberathungen in dieser Sache herbeigeführt,
keineswegs zu bedauern; denn Fragen, wie die vorliegenden

sind, die so tief in das sociale, sittliche und religiöse Leben

eines Volkes eingreifen und so einflußreich auf seine höhern

Geschicke für die Zukunft sind, können nur dann eine glück,

liche und in allem Wechsel der Ereignisse dauerhafte Lösung

und Erledigung finden, wenn dabei die Zustände der Ver-
gangenheit mit den Bedürfnissen der Gegenwart sorgfältig
verglichen, die Forderungen der Gerechtigkeit mit jenen der

politischen Convenienz weise ausgeglichen und die Stimmen
der bierin Betheiligten in der Sphäre der Kirche sowohl

als deS Staates billige Berücksichtigung finden.

Von dieser Ansicht geleitet, hat die Majorität Ihrer
Kommission den vorliegenden Berathungögegcnsiand vom Ge.

sichtöpunkle der historischen und urkundlichen Mo.
mente, deS N utzen 6 und der Co nve nie n z auS betracv.

ten zu müssen geglaubt, um ihre dteSfälltgen Anträge ein,
leitend zu rechtfertigen und zu begründen.

Seit der ersten Ausbreitung der christlichen Religion
in diesem Lande hat sich, nach dem Zeugnisse der Geschichte,

eine in ihrer Art selbstständige geistliche Hirtengewalt bei der

Bericht und Anträge der Majorität der Fünfer-
kommisston an das kath. Großrathskollegium des

Kt. Gallen, betreffend die Regulirung der bis-
thümlichen Verhältnisse.

Herr Präsident! Herren KantonSräthe!
Die Fünferkommission, welche Sie unterm 24. Nov.

1888 zu wiederholter Vorberathung über die BiSthumSfrage

aufzustellen für angemessen erachtet haben, ist unterm 18.

April 188S über diesen hochwichtigen Gegenstand eingetreten,

und hat denselben bereits schon durch viele frühere Kom.

Missionen reif erdauert und nach allen Seiten erwogen vor-

gefunden; denn schon nach der Aufhebung des DoppelbiöthumS
1884 sprach sich darüber die Gesammtgeistlichkcit der Diöcese

St. Gallen aus, und der Administrationsrath faßte, darauf

bezüglich, bestimmte Anträge, das kath. Großrathskollegium

aber definitive Beschlüsse, die seither niemals aufgehoben,

selbst jetzt noch in voller Kraft bestehen. Seit dem Eintritt
deS Provisoriums wurde der gleiche Gegenstand unterm 18.

Januar 1888 von den Deputirren der Landkapitel berathen,

und ihre Wünsche wurden durch das apostolische Vikariat

letztes Jahr diesem Kollegium empfohlen. Eine Fünferkom«

Mission, vom Administrationsrath aufgestellt, faßte darüber

unterm 8. Mai 1888 Anträge; der AdministralionSrath selber

brachte durch seine Botschaft vom 80. Mai s. e. diesen Ge-

genstand zu endlicher Erledigung vor Ihr Kollegium, und

unterm 24. Nov. 1888 wurde er zu nochmaliger Berathung
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Metropole des heil. Gallus ausgebildet/ daß schon der St.
Gallische Geschichtschreiber Eckehard IV. von dem im Jahre
1030 funktionircndcn Stiftspfarrer zu St. Gallen sagen

konnte : nach uralter Uebung deS Stiftes habe er selbst Syno-
dalrechte ausgeübt (ut nntiijiiilus loci n»stri mc>« ernt,
8^no«tien «zuse'liie zire eplseoiic» kneeret). Diese einhei-

mische geistliche Oberbehvrdc überlebte die Reformation/ er-

hielt sich gegen die wiederholten Einsprachen der Bischöfe

von Konstanz/ und wurde im Jahre 1748 unter Fürstabt

Cölestin durch das Konkordat zu Hagenwil zu einem eigenen

Ordinariate erhoben / welchem zum Episkopate nur die

jur» pontilìcnliêì mangelten. Durch den Direktorialbeschluß

der helvetischen Regierung vom Jahre 1798 und das Grund-

gcsetz vom 7. Mai 1805 wurde das Stift St. Gallen auf-

gelöst/ welches bis dahin drei große Institutionen: die

fürstliche Gewalt/ die Abtei und das Ordinariat
in sich vereinigte.

Die weltliche Souveränetät des Stiftes St. Gallen

wurde durch die öffentlichen NechtSurkundcn der Mediations-
akte von 1805 und den Art. S der Erklärung des Wiener

Kongresses von 1815 aufgelöst. Noch blieb aber das Kloster

St. Gallen/ so ehrwürdig durch ein Alter von 12 Jahrhun-
derten/ so segensooll einst wirkend auf Religion und Kultur/
so innig verbunden mit den Schicksalen der größern Mehr-
heit des St. Gallischen Volkes / der Gegenstand ruhmvolle»

Angedenkens und fronimer Wünsche. Darum fanden auch

die Bemühungen Papst PiuS' VII. beim Volke selbst den

größten Anklang/ als derselbe zum letzten Male im Jahre
1816/ wiewohl fruchtlos / bei der Kantonsregierung und bei

der eidgenössischen Tagsatzung für die Wiederherstellung deS

Klosters St. Gallen einkam. War auch durch die damaligen
Beschlüsse des St. Gallischen Gr. RathS und der eidgenöfsi-

scheu Tagsatzung die Aufhebung deS Klosters für immer ent-

schieden/ so blieb das Ordinariat noch vorhanden; es

überlebte die Revolution / wurde nach Anordnung deS päpst-

lichen Stuhles durch den FürstprimaS von Dalberg (1803
bis 1815)/ dann durch den apostolischen Vikar Göldlin (1815

— 1819)/ endlich durch den Bischof von Chur (1819 —
1824) mittlerweile provisorisch verwaltet.

Diese dritte/ letzte Institution deS Stiftes St. Gallen
dem kath. Volke zu erhalten/ erschien den St. Gallischen
Behörden seit der Gründung deS KantonS als einPostu-
lat der Gerechtigkeit. In diesem Sinne erschienen

von der Regierung des Kantons schon unterm 23. Dec. 1303

die bekannten stàtn eorivmitn für einc Epiökopaleinrichtung;
in diesem Sinne faßte unterm 18. Juni 1837 das kath.

Großralhskollegium den Beschluß/ den hl. Stuhl zu bitten/
>>d aßerdaöehc m aligeSt. Gallisch eOrdinariat
zum Episkopat für den ganzen Kanton erheben
möchte;« in diesem Sinne endlich wurde dies Begehren

vom allgemeinen Gr. Rath empfohlen/ an den hl. Stuhl ge-

richtet/ und die St. Gallische Gesandtschaft im Jahre 1817

nach Art. 49 ihrer Instruktion beauftragt/ auf der Tag-
satzung zu erklären: »daß zwar der Gr. Rath auf sei-
nen frühern Beschlüssen gegen die Wiederher-
stellung des Klosters fortwährend beharre/
derKanton aber/ nach de m Wunsche deS kath.
Theiles und nach den bestehenden Gesetzen/
Verordnungen undVerko m »l nissen mitSr.
Heiligkeit über diekirchliche Angelegenheit
die zweckdienlichen Unterhandlungen ein-
zuleiten bereit sei."

Gleich nach dem Tode des apostolischen VikarS Göldlin
und mit dem Eintritt der Chur'schen Administration 1819

wurden die verheißenen Unterhandlungen für ein eigenes BiS-
thum mit Rom angebahnt. Um den Wünschen der St. Gal-
tischen Behörden zu entsprechen/ verzichtete der römische

Stuhl nicht nur auf alle Einsprachen für die Wiederherstel-

lung deö Klosters St. Gallen/ er löStc auch die beiden Be-
zirke Gaster und SarganS von ihrer uralten Verbin.
dung mit dem Chur'schen Sprengel ab/ verband sie mit der

neuen St. Gallischen Diöccse und begründete 1823 in der

Bulle: keelesins, tjuw nntii^iituto, das BiSthum St. Gal-
len/ das in seiner Verbindung mit Chur ein kurzes Dezen-
nium bestanden hatte. Wir treten in die Periode der Auf-
Hebung deS DoppelbiöthumS über. Gemahnt durch die stei-

genden Mißverhältnisse, welche das DoppelbiSthum zur Folge
hatte / wandte sich der kath. AdministrationSrath schon in
den Jahren 1329/ 1830 und 1831 wiederholt an den hl.

Stuhl/ um zeitig noch diesen Doppclverband zu lösen und

die Diöcese St. Gallen einer eigenen oberhirtlichen Leitung
zu unterstellen. Die Ereignisse kamen den Unterhandlungen

zuvor. Nach dem Ableben deS Fürstbischofs Carl Ru.
dolph erfolgten die bekannten Oktober - und Novemberbe-
schlüsse von 1833/ welche ein Geschichtschreiber neuester Zeit
mit den Worten beurtheilt: „Die päp stliche / d a S D op.
pelbisth u m k o n st itu i r e n d e B nll e zci ch n etsich
a u ch i n d e r G e s ch i ch t e alS d i c e i n z i g e a u S,
welche/ vom Staate angenommen/ sogar an,,
g ele g c n t li ch e r b e t cn / von e i n e r f olg e n d en
Regierung einseitig und eigenmächtig ist
verworfen und vernichtet w o r de n.«

Die Motive aber/ die jene Beschlüsse ins Leben gerufen/
giengen nicht auf völlige Aufhebung deS BiSthumS/ son-
dern nur auf Trennung von Chur und auf Vereinfachung
der biöthümlichcn Einrichtung. Also lauten die Wünsche der

Gcsammtgeistlichkeit deö KantonS vom 12. August 1834/
welche den Behörden für die Aufrechthaltung jener Beschlüsse

und die Handhabung der öffentliche» Ruhe in einer gcfahr-
vollen Lage eine eben so dienstfertige als wichtige Mitwir,
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kung verliehen; so lautet auch vie Botschaft des Administra.
tionörathS an das kath. Großrathskollcgium vom 1. Sept.
s. e.; so endlich beschließt das Großrathökolle-
g in m unterm 7. November 1884: »In der Absicht,
dem hl- Vater werkthätig die Ueberzeugung
einzuflößen, daß eö den katholischen Glaubens-
genossen im Kanton St. Gallen sehr daran ge-
legen sei, ohneHader undSpaltung für ihr re.
ligiöseS Wohl zu sorgen und hiefür beträcht-
licheOpfer zu bringen: — eS soll fürdie katho-
tischen Gemeinden und Bewohner des KantonS
St. Gallen innert dessen jetziger politischer
Begrenzung die Errichtung eines ei g enen selbst,
ständigen BiSthumS nachgesucht werden." Dieser
Beschluß wurde mit einer an Einstimmigkeit gränzenden

Mehrheit (72 gegen i Stimme) gefaßt, ist seither niemals
widerrufen, sondern durch andere Beschlüsse neu bestätigt
worden. Als nun der römische Stuhl an der BiSthumsbulle
sich fortwährend hielt, und die Zurücknahme der Oktober-
und Novemberbeschlüsse als Bedingung der Trennung von

Chur aufstellte, wandle sich der katholische Administrations-
rath durch Schreiben vom 10. Mär; 1835 an den Staats-
sekretär Bernetli, worin er die Gründe gegen das Dop-
pelbisthum entwickelte und die Bereitwilligkeit aussprach,

nach erhaltenem Auftrag sogleich in Unterhandlung für ein

eigenes BiSthum einzutreten, sobald die Trennung vom rö.
mischen Stuhle anerkannt würde. Die hiefür unterm Zt.
März erwählten Herren Deputirten suchten bei der Nuntia-
tur wirklich diese Unterhandlungen einzuleiten, für welche

jedoch die Nuntialur damals noch keine Vollmacht erhalten
hatte.

Als dann auf die Ernennung eines neuen Bischofs von

Chur und St. Gallen der Unterbruch jeder kirchlichen Ober,

leitung im Kauton erfolgte, beschloß das katholische Groß-

rathskollegium unterm 12. Juni 1885, den Hochw.Hrn.Bosfi
alS apostolischen Vikar für die Diöccse St. Gallen anzuer-
kennen, und bestimmte zugleich im dritten DiSposttiv des

Beschlusses: „Dem AdministrationSralh wird der
Auftrag ertheilt, die päpstliche Nuntiatur um

vorläufige Eröffnung anzugehen, wodurch das

GroßrathSkollegium die gewünschte und vom
hl.Vatcr selbst angedeutete Unterhandlung für
ein eigenes St. Gallisches BiSthum anzubah-
neu beförderlich Gelegenheit findet." Dieser Be-
schlug wurde vom Administrationsrathe unterm 26. Juni
1885 dem apostolischen NunliuS mit der Erklärung mitge.

theilt: derselbe werde nun einsehen, daß auch
das jetzige katholische GroßrathSkollegium für
Consolidirung der kirchlichen Verhältnisse im

katholischcnKantonStheile durch Erstellung ei-
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neS eigenen, den Bedürfnissen und Kräften der
Katholizität angemessenen BiSthumS auf dem
Wege sreierund friedlicher Unterhandlung mit
dem hl. Vater eben so bereitwillig sei, als sich
das abgetretene katholische GroßrathSkolle-
gium in seinen Beschlüssen vom 23. Oktober
1888 und 7. November 1884 dafür erklärte, und
der Administrationsrath in seinen Noten vom
6. Dezember 1888, vom 11. Juli 1884 .und 5.

Jänner 1885, dann durch eine eigene Députa,
tion dringlichst vorzustellen bemüht war. Ge-
stützt darauf, hoffe er endlich die Gewährung
des Gesuchs, d i e w irklich c Unterhandlung
um ein eigenes BiSthum für die Diöccse St.
Gallen eröffnen zu wollen." Der hl. Stuhl stellte

aber fortwährend die Zurücknahme der Oktober- und No-
vemberbeschlüsse als Bedingung zur Eröffnung der gewünsch,

ten Unterhandlungen; stc wurde von Seite des katholischen

GroßrathSkollegiumS erfüllt durch den Beschluß vom 6. Au-
gust 1885, worin Herr Bosst einstweilen alö Bischof von

Chur und St. Gallen anerkannt, und im zweiten DiSposttiv
dcS Beschlusses bestimmt wurde: »Der katholische Ad-
ministrationSrach ist beanftrgt und ermächtigt,
sogleich in die vom GroßrathSkollegium ge'
wünschte und vo n S e ite d e S hl. Stu hle 6 w i c d er-
holt zugesicherte Unterhandlung für ein eige-
neS selbstständiges BiSthum einzutreten und
den Abschluß eines diesfälligen ConkordatS
unter Vorbehalt der erforderlichen Genehmi-
gung beförderlichst zu betreiben." Die StaatSsanktion, welche

dieser Beschluß der Rücknahme früher sanktionirter Beschlüsse

und der Anerkennung einer neuen geistlichen Oberbehörde

vonnöthen hatte, wurde ihm vom allgemeinen Gr. Rathe

verweigert; jede obcrhirtliehe Leitung war in der Diöccse

St. Gallen verschwunden. ES traten, wie die letzte Vor-
stcllung der Deputirtcnversammlnng der Geistlichkeit vom 5.

Juni 1888 sich ausdrückt, für Klerus und Volk bittere Tage

der Prüfung und Entzweiung ein. Die Geistlichkeit wurde

während deS kirchlichen UnterbruchS der trostlosen Alternative
preisgegeben, entweder den Staatsbehörden ungehorsam zu

sein, oder ohne kirchliche Sendung die Seelsorge ausüben

zu müssen; sie verhielt sich ruhig in dem ausgesprochenen

Vertrauen auf die Weisheit deS hl. Vaters und die aufrich.

tigen Absichten der Stellvertreter des katholischen Volkes,

daß die endlichen Unterhandlungen für eineigeneSBiS.
thu m der gefahrvollen Lage endlich ein Ziel setzen würden.

Damals, alS der Stand Kraubünden bei täglich steigender

Unruhe der dortigen Bevölkerung bereits sich zu friedlicher

Lösung der obwaltenden Anstände neigte, kann dem Kundi-

gen die Gefahr nicht verborgen bleiben, in welche sich der
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Kanton St. Gallen bei längerm Festhalten deS kirchlichen

Unterbruchs würde geworfen haben. Im Geiste der Versöh-

nung trat der hl. Vater dazwischen und gewährte das Pro-
visorium eines apostolischen VikariatS; er hatte eine zu hohe

Achtung vor der in der Geschichte so vielfach bewährten

Gerechtigkeit und Biederkeit deS schweizerischen Charakters,
als daß er so vielen Beschlüssen und offiziellen in dieser An-
gelegenheit gewechselten Noten der St. Gallischen Behörden,
katholischer Konfesston, hätte mißtauen dürfen. Er wird
darum mit Recht die endliche Erfüllung des gegebenen Wor-
teS und feierlicher Zusicherungen für die Errichtung eines

eigenen BiSthumS von den katholischen Behörden erwarten.
Diese Zusicherungen, durch die ältere Landesgeschichte her-

vorgerufen und gerechtfertigt, seit der Aufhebung des Klo-
sterS St. Gallen in ältern und neuern Beschlüssen deS ka-

tholischen GroßrathökollegiumS niedergelegt und in allen Akten
und Noten ausgesprochen, welche seil der Aufhebung deS

DoppelbiSthumS zwischen dem römischen Stuhle und unsern

Behörden sind gewechselt worden, erheben die Errichtung
eines eigenen BiSthumS zu einer hohen moralischen
Verpflichtung, welche gegen die Katholizität deS Landes

sowohl als gegen die Kirche überhaupt ist eingegangen worden.
(Schluß folgt.)

Dokumentirte Darstellung über den Ursprung und
die Stiftungen des schweizerischen Collegiums, ge-
nannt das LollkKium Loinomseum Helvetic»,» in der

Stadt Mailand in der Lombardie gelegen; so wie
über die Anspruchsrechte der verschiedenen Kautone
der Schweiz auf dasselbe, Behufs der Ausbildung
ihrer Jünglinge für den Priesterstand.

DaS Oollexium Norrommum Ilolvoticum m Mailand ist bê-
kanntlich ein Gegenstand der Unterhandlung zwischen den betheiligten
schweizerischen Kantonsregierungen einerseits und der österreichischen
Regierung anderseits. Nachdem die Schweiz eine Reihe von Fahren
keinen Nutzen mehr von dieser durch den s. g. Weltbegliicker Napoleon im
Juni ,7S7 aufgehobenen und geplünderten Stiftung gezogen, gab die
österreichische Negierung den seither gemachten Reklamationen in soweit
Gehör, als sie Freiplatze im Seminar zu Mailand für schweizerische
Studirende als Ersatz für die Borromäische Stiftung anbot. Das
Anerbieten wurde indeß nicht angenommen; einige Negierungen ver-
langten dafür die Ausbezahlung einer nach ihrem Gutstnden verwend-
baren Summe. Diese Angelegenheit bildete auch dieS Fahr wieder
einen Gegenstand der Tagsatzungsverhandlungen. In diesem Interesse
hat Herr Altschultheiß Amrhyn als Referent aus den in den Archiven
des Standes Luzern enthaltenen Urkunden und Akten folgende Dar-
stellung gefertigt, die mit den 25 beigelegte» Aktenstücken im Juli l.
I. durch den Druck veröffentlicht wurde. Wir theilen hier diese do-
kumentirte Darstellung mit.

á. Stiftungen,
n) Erste Stiftung. Auf Verwenden deS berühmten

Kardinals BorromäuS, Priester der hl. PraxcdeS in Rom,

und Protektor der schweizerischen Nation, zugleich Erzbischof

von Mailand, Schwestersohn von Papst PiuS IV. (am 3.

Wintermonat 1584, nach einem Schreiben aber deö Herrn
AmbrosiuS Fornaro aus Mailand vom 6. nämlichen Mo-
natS an die katholischen Stände, den 4. desselben gestorben,

und im Jahr 1610 unter Papst Paulus V. heilig gesprochen)

vergabte Papst Gregor der XIII. durch Bulle vom 27. Herbst-

Monat i576(Luinto Oè»Ienà t>ctài8*) im fünften Jahre
seines Papstthums, zur vorhabenden Einrichtung eines für
kirchliche Erziehung von Schweizerjünglingen auf ewige Zei-
ten gewidmeten CollegiumS oder PriesterhauscS, die Propstei

vom hl. Philipp und Jakob zu Rivolta im Bezirk Monza
und dem Bisthum Mailand gelegen, welche früherhin dem

im Jahr 1572 aufgehobenen Hnmiliaten-Orden angehört hatte,
und die später einem gewissen Priester, Falcus Caccia
genannt, auf Lebenszeit zur Kommende angewiesen worden

war, durch dessen nachherige, freiwillige Vcrzichtleistung
darauf, wie in Folge seines TodeS dem heiligen Stuhle
anheimgefallen ist. Mit den Einkünften dieser Propstei sollte

der Aufang zur Errichtung deS oben erwähnten Priester-
Hauses gemacht und daraus vorerst neun Schweizcrjünglingc
unentgeldlich unterhalten und zu Priestern herangebildet
werden.

l>) Z weite Stiftu ng. Mit Zustimmung und Mittel-
barer Verzichtleistung auf die Propstei zum hl. Geist in Mai«
land ab Seile des Kardinals AlexandrinuS, Priesters

von 8t. Nni'in 8i>i>rn Alinervum in Rom, dem sie auf
Lebenszeit als Kommende angewiesen war, vergabte der

nämliche Papst mit Bulle vom Brachmonal 1579 (Mense
3ui>ii) im achten Jahre seines Papstthums, vorbesagte

Propstei mit allen ihren Besitzungen und Einkünften, welche

ehemals ebenfalls dem aufgehobenen Humiliaten-Orden ange-

hört hatten, als HauptstiftungSfond deS schweizerischen Col-

legiumS in Mailand, und verordnete: daß in demselben min-
destenS fünfzig Schweizerjünglinge unentgeldlich hcrange-
bildet und unterhalten werden sollen. Da dieses alles aus
den damaligen Einkünften der vorbenannten beiden Verga-
bungen noch nicht genüglich bestritten werden konnte, so

verpflichtete sich der Papst bis auf den Zeitpunkt, wo dazu

die nöthigen Einkünfte vorhanden sein würden, dafür über-

hin aus der apostolischen Kammer in monatlichen Raten
eine jährliche Zulage von 2400 Goldscudi abrcichen zu

lassen.

e) Dritte Stiftung. Durch Bulle vom 15. Wein,
monat 1579 (Ickllins (tetobris) einverleibte der nämliche
Papst dem gleichen StiftungSfond, nach erfolgten, Tode deS

6) Wo Herr Amrhyn (kuinto L-iIenllss Oewkris durch „z. Wein-
monat" übersetzte und »des hl. Praxeds" und „Humiliten-
Orden" schrieb, erlaubten wir uns eine Veränderung eintreten
ZU lassen. D. Red.
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Priesters Johann AmbroS, dcS Schottländers, die von

demselben zur Nutznießung inne gehabte Propstei zum hl.

Kreuz zu Novara, mit all ihren Besitzungen und Einkünf.

ten, welche früherhin auch ein Eigenthum des Humiliate».
ordenS war; und zernichtete daneben mittelst Bulle vom 27.

Hornung 1580 (viZesima sezUimn k'ebiunrü), in Folge

päpstlicher Machtvollkommenheit, und auf besondere Ver-
träge und Einverständnisse mit Kaisern, Fürsten u. s. w.

dieSfalls sich berufend, die dagegen von dem Bischof zu

Novara auf das Concilium Tridentinum sich beziehend,

mittlerweilen erfolgte Einverleibung der nämlichen Propstei

mit ihren Angehörden dem bischöflichen Seminar zu ge-

dachtem Novara.

ei) Vierte Stiftung. Endlich vervollständigte Papst

Gregor Xil. mit Bulle vom 9. Christmonat 1579 (gmnto
Issibus veeembris) die Stiftung des schweizerischen Colle.

giumS durch Vergabung an dasselbe des PrioratS von St.
Anton zu Pavia, nächst außerhalb den Mauern dieser Stadt
gelegen, mit allen ihren Besitzungen und Einkünften, die

ehemals dem Orden der Rcgularchorherren des hl. Augustin

angehört hatten, und mit deren Genuß später auf unbe.

stimmte Zeit Ludwig von Lodi durch den hl. Stuhl belehnt

worden war, nachdem zuvor dieser bedingte Nießgebrauch

durch Ebendenselben aufgehoben worden ist.

(Fortsetzung folgt.)

Kirchliche N achrichten.

Luzern, den 27. August. Gestern verreisten die VV.
Kapuziner wieder in ihre betreffenden Klöster zurück, welche

nun einige Zeit hier zum Generalkapilel versammelt waren.

In frühern Jahren wurde dieser Versammlung keine bcson-

dere Aufmerksamkeit geschenkt, nur die ungewöhnliche Zahl
der Kapuziner in Neisckieidern fiel etwas auf. Dieses Jahr
aber wurde in den liberalen Blättern schon zum voraus von

derselben alS von einer bedeutenden Sache gesprochen und

ihr der Mittelweg gewiesen, den sie zu gehen habe. Die
VV. Kapuziner selbst sind eS, die vor einigen Jahren ihre in.

nern Verhandlungen und OrdenSangelegenheitcn zuerst der

Publicität mitzutheilen anfiengen, und nachdem sie einmal

in den KreiS der Ocffcntlichkeit herausgetreten, werden sie

sich auch schon auf die Kritik gefaßt gemacht haben, welcher

jetzt nichts entgeht, waö öffentlich wird, um so mehr, da

selbst der »Eidgenosse," den einige Ordensgliedcr zum

Organ ihrer Veröffentlichung gewählt, die Kritik gegen den

Orden und gegen OrdcnSgliedcr ohne Schonung geübt bat.

Zur Wahl eines Provinzials für die kommenden drei

Jahre wurden vorgeschlagen: P. DamaScen Bleuel,
ohne Zweifel der ausgezeichnetste Mann, welchen die OrdenS.

Provinz enthält, der sich aber durch seine Charakterfestigkeit

bei Manchen früher nicht empfohlen; neben ihm P. Jvo,
ein sehr achtenSwenher Mann, aber kaum fest genug, eine Or.
denöprovinz gut zu leiten, die in zwei oder noch mehr Par.
teien getheilt ist. Die durch Stimmenmehrheit erzwecktc Wahl
deS P. DamaScen ist eine glückliche Wahl, die nur denjcniae
mißfallen kann, welche lieber wieder einen Vorstand gehabt
hätten, unter dessen Leitung leichter eine freiere Bewegung

gewagt werden dürfte. Der Antrag, den Laienbrüdern das

Slimmrccht zu entziehen, wurde für diesmal noch nicht in
Ausführung gebracht, aber doch nicht dauernd beseitigt.
Die Laienbrüder mögen meist der sogenannten StabilitätS.
Partei angehören; daher der Antrag. Ein anderer Antrag
bezweckte die LoStrennung des welschen Theils, d. h. der Klö.
ster der Kantone Freiburg und Wallis, von den deutschen,

um auS den erstern ein eigenes Kapitel zu gestalten. Auch
die schon begonnene Reform in der Ordensregel und in den

Studien sollte bei diesem Kapitel bestätigt und wo möglich
noch fortgesetzt, daö Klasscnsustem durch das Fächersystem er.
setzt werden. Man sieht hieraus, daß hier bedeutende Ab.
änderungS. Entwürfe zur Hand genommen worden sind. Mo.
gen sie zum Gedeihen der OrdcnSprovinz behandelt werden!

Zürich. Hier wird der religiöse Kampf wieder ernst,
haft genug dort aufgenommen, wo man ihn hatte fallen
lassen, auf die letzthinige Proklamation deS Centralcomit^
faßte die Regierung am 25. August einen Beschluß, wodurch
allen Statthaltern, Gemeinderäthen, Pfarrern und Still-
ständen die Abhaltung von Gemeindsversammlungen zur lln.
terzeichnung von Petitionen verboten wird, angeblich um Aus-

wiegelung gegen die verfassungsmäßigen Behörden zu ver,
bindern, in der That aber, um alle Weilern Bestrebungen
der Antistraußianer zu verhindern. Noch am gleichen Tage
erließ daö Centralcomitè eine Gcgcnproklamation, worin es

an alle Well appellirt, daß eS sich immer nur innert den

Schranken der Gesetze und Versassung bewegt und nur den

Petentcn mit seinem Rathe beigcstanden habe, und daö wolle
eS auch ferner noch thun. Mit der Verfassung und den Ge-

setzen in der Hand werden die Gemeinden ihr Recht gellend
machen, jeden beliebigen Gegenstand in Berathung zu ziehen.

Daß hierdurch wieder bedeutende Aufregung eingetreten,
bedarf kaum der Erwähnung. Uebersehen darf man aber ket-

ncSwegS, daß die Regierung von Zürich, wenn sie die Bc.
rathung von Petitionen über religiöse Angelegenheiten in
GcmeindSversammlungen verbietet, nichlS anderes thut, als

wag die aargauische Regierung gegen das Freienaml gethan

hat. Auch die Katholiken im Freienamt traten mit Ver-
fassung und Gesetz in der Hand und gestützt auf vieljähriae
Erfahrung vor den Gr. Rath mit der Beschwerde, daß man

ihnen das Peiitioniren einzig über religiöse Angelegenheiten

verwehre. Aber wer da keinen Sinn für das angerufene

Recht halte, war der Gr. Rath, wer der Zurücksetzung der
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Katholiken gleichgültig zusah, das waren die Protestanten,
und wer die beeinträchtigten Pcmitcn verhöhnte, da» waren
die Radikalen damals wie jetzt. Die Staatsanwaltschaft
confiScirrc die zweite Proklamation des GlaubenSkomirö und

nahm dessen Aktuar ins Verhör. Die Einleitung zur Ver-
folgung ist also getroffen.

Deutschland. Obergerichtöanwalt Henkel zeigt in
der Casselerzcitung den „Freunden der Vernunft und Glau-
bcnSfreiheit" (will sagen Unglaubenöfreiheit) an: „er habe

unter dem Titel der Phönix und die Asche ein Bro-
schürlein über die neue und alte Kirche für einen Gro-
sehen geschrieben." Dabei bemerkt er aber sogleich: „er
sei der Schreiberei schon müde; die Vernnnftfreunde soll-

ten ani l-l. August im Ocstcrreichischen Local zusammen kom-

men; da wollten sie eine Vorstellung an den Kurprinzen bc-

rathen, worin gebeten würde, derselbe möge eine Synode

einberufen, welche die veralteten Kirchengcsctze abschaffen

solle/ wohinter sich die Fin ster ni ß zu verschanzen sucht."

— Also ist in der protestantischen s. g. Kirche immer noch

nicht Licht genug! ' (Sion.)
Vaier». Sonntags den 25. August als am Namenstage

des Königs wurde die neue Pfarrkirche Mariahülf in der Vor-
stadt Au zu München, welche ein Meisterstück der gothischen

Baukunst ist, eingeweiht. TagS zuvor war eine Deputation

nach Berchteögaden abgereist, um den König zur Theilnahme

einzuladen. Der Hr. Erzbischof wurde von der Pfarrgeist-

lichkeir mit dem Traghimmel und einer Deputation des Ma,
gistratö empfangen, und erhielt die symbolischen Hanplschlüssel.

Se. Excel!, begab sich dann in die alte Kirche, wo die sieben

Bußpsalmen gesprochen wurden, und kehrte zur neuen Kirche

zurück, um die Weihe deS Wassers und SalzeS vorzunehmen.

Inzwischen traten die Schulkinder in dcu KreiS der in Spa-
lier ausgestellten Landwehr. Der Erzbischof begann mit dem

Gefolge den dreimaligen Umgang, die Weihe der äußern Kir-
chenwände vornehmend, und verfügte sich mit der Geistlich-

keit und dem Chorpersvnal,' dann den Steinmetzen in die

Kirche, deren Thüre hinter ihm verschlossen wurde. Wäh-

rend dessen schritt ein Festzug durch die geschmückten Srra-
ßen in folgender Ordnung: voraus der Kirchenporticr mit
der Partisane; sechs Trompeter und ein Paukenschläger;

ein Kreuz mit zwci Lcuchterträgcrn; die Schuljugend; sämmt-

liehe Bruderschaften mit Fahnen und Kreuzen; sämmtliche

Handwerker mit Standarten n. s. w,; die Künstler und

Handwerker, welche bei dem Bau beschäftigt waren, mit

ihren Attributen; vierzig Knaben in altdeutscher National-

tracht, die heiligen Gefäße, Paramcntc und Ornate tragend;
die Psarrgeistlichkcic und die eingeladene Geistlichkeit der bc-

nachbarren Orte; die königl. Behörden, der Magistrat, die Ge-

meindc- und DistriktSbcvollmächtigten; eine Abtheilung Land-

wehr. Nach der Weihe der Kirche daê feierliche Hochamt,

und unter Kanonensalven und dem Geläute aller Glocken ein
ve»m Isuàmus für König Ludwig, den erlauchten

Gründer dieses Baues. Während deS Hochamtes empfieng
der Bürgermeister und der gesammte Magistrat das heilige
AltarSsakramcnt. Hiernach erhielten die sechs jüngstgebornen
Kinder dürftiger Aeltern die heilige Taufe, wobei der Bür-
germeister im Namen der Gemeinde Pathenstelle vertrat.
Die Knaben bekamen den Namen „Ludwig," die Mädchen
„Therese." Für Jedeö wurde bei der Sparkasse ein kleines

Kapital angelegt u. f. w. Sodann erhielten drei Knaben
und drei Mädchen durch den Erzbischof die heilige Firmung;
durch den Stadlpfarrer wurden drei der gesittetsten Paare
eingesegnet und aus der Gcmeindekasse ausgestattet. Endlich
Speisung der Armen und Armcnkinder, Abends Beleuchtung
des Thurmes. Die Theilnahme deS Volkes an diesem Feste

war sehr groß; nicht nur alle Häuser in den Hauptgassen,
durch welche der festliche Zug gieng, sondern auch die in
den ärmern Nebengäßchen waren auf die sinnigste Weife
geschmückt.

Preußen. Binterim ist frei und hat bereits die

Verwaltung seiner Pfarrei wieder übernommen. DaS Land-

gericht zu Düsseldorf hatte ihn zu zweijähriger FcstungSstrafe,

Verlurst seines Amtes und der Nationalkokarde verurtheilt
und er selbst war.sofort nach Wesel abgeführt worden. Jetzt
hat nun der königliche Appelhof in Köln am 27. Juli auf
die eingelegte Appellation daS früher erlassene Urtheil dahin

modifizirt, daß die FcstungSstrafe auf ein halbes Jahr herab-
gesetzt und die beiden andern, den Verlust deS Amtes und
der Nationalkokarde auösprcchcndcn Bestimmungen vollkom-

men kassirt wurden. Da Binterim schon über ein halbes

Jahr auf der Festung in der engsten Haft gesessen hat, so

stand seiner Entlassung nichts mehr entgegen und er wurde

am I. August in Freiheit gesetzt. Binterim kam zur größten
Ueberraschung seiner Angehörigen in der Nacht vom 2. auf
den 5. August in Bilk an. Wie ein Lauffeuer verbreitete
sich nun sogleich die Nachricht von seiner Befreiung nach

allen Seiten hin; noch in derselben Nacht kam eine große

Anzahl von Honoratioren aus Düsseldorf, um ihn zu bcwill-
komme», und als früh morgens der tief ergriffene Greis

zum ersten Mal seit der unfreiwilligen Trennung das Hoch-

aml hielt, stimmte die ganze Gemeinde von freien Stücken

nach der Communion das veum an, um Gott für seine

Befreiung zu danken. Abends war eine Illumination, wie
sie seit Menschenqedenken noch nicht in Bilk Statt gefunden
hat. Diese Scenen der Liebe haben einen tiefern Eindruck

auf den Berhciligten gemacht, als alle überstandenen Leiden.

Merkwürdig ist eö, daß, obgleich die Nachricht von seiner

Verhaftung und der gegen ihn eingeleiteten Kriminalunter-
suchung in allen unsern Blättern zu lesen war, doch seine
Rehabilitation mit keinem Worte von ihnen
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erwähnt wird. — Von dem Erzbischof von Köln ver.

lautet mit Bestimmtheit so viel, daß Clemens August vor

Kurzem dem Ministerium die Anzeige machte, seine Gesund,

heit sei jetzt so weil wieder hergestellt, daß er nach Köln
zurückkehren und sein Amt wieder antreten könne. Das An-

suchen wurde nicht unbedingt abgelehnt; es wurden jedoch

wieder sechs Propofitionen sür den Prälaten beigefügt, mit
dem Bemerken, daß, sobald er diese unterschrieben habe,

seiner Rückkehr nach Köln nichts im Wege stehe. Clemens

August fand stch jedoch nur zu der Erklärung bewogen, man

möge dieselben nach Rom senden; würden sie vom hl. Vater
genehmigt, so werde auch er keinen Anstand nehmen sie zu

unterzeichnen. Für sich selbst könne er keine Uebereinkunst

abschließen. Die Sachen stehen also noch so ziemlich auf
dem alten Punkte. (Fr. C.)

— Das Poscner OberlandeSgericht hat dieser Tage die

Aufforderung an den Hrn. Erzbischof von Gnesen und Posen

ergehen lassen, die Kosten dcS gegen denselben geführten Pro.
zesses laut Urtheil zu bezahlen, unter Beifügung der gewöhn,

lichen ExecutionSandrohung, worauf der Hr. Erzbischof ge-

antwortet hat, daß, da er die Compete«; des weltlichen Ge-

richtshofes in kirchlichen Dingen, und besonders in Beur.

theilung der Pflichten, welche die katholische Kirche ihm auf.

erlege, übereinstimmend mit dem AuSspruche dcS Oberhaupts

derselben, nicht anerkenne, er sich anch nicht dazu verstehen

könne, die Kosten deS fraglichen Prozesses zu tragen; daß

aber mit Ausführung der angedrohten Execution nur eine

neue Unbild der andern hinzugefügt würde, welche er und

die katholische Kirche in Preußen bereits erlitten hätten.

Der Hr. Erzbischof versieht allerdings noch immer einige

Obliegenheiten, die mit seiner hohen Würde in Verbindung

stehen; es sind dicö aber rein geistliche Angelegenheiten, die

meist nur einzelne sich an ihn wendende Personen betreffen;

von allen äußern kirchlichen Geschäften hält er sich gänzlich

fern, die somit in seinen Sprengeln ruhen und ohne Vcr-
weser bleiben. Zur Zeit kann dort keine bischöfliche Vcrrich.

tung statt haben, da an die Stelle deS verstorbenen Weih.

bischofS von Posen noch kein neuer gewählt worden ist, und

der Weihbischof von Gnesen nicht die erzbischöfliche Erlaub-

niß erhalten hat, die zur Ausübung derartiger Funktionen

nöthig ist; Niemand empfängt dort dermalen die Priester-

weihe, und die Pfarreien werden nur provisorisch bestellt.

— Der Wcihbischof von Gnesen, Hr. Kowalski, hat

Berlin, wohl ohne irgend ein Resultat erlaugt zu haben,,

wieder verlassen, und sich über Dresden nach Teplitz begeben.

Wohlunterrichtete sind der Meinung, daß er in der ersten

Zeit nicht nach Gnesen zurückkehren werde, weil die dortige

Bevölkerung gegen ihn sehr eingenommen ist. Diese Stim-

mung hatte sich mehrfach ausgesprochen, alS er während

der kirchlichen Wirren den Staatsbeamten DinerS gab, und

das Volk die Fenster seines HauscS einwarf; als er allein
im Prozesse gegen den Erzbischof vor Gericht Aussagen machte

und des Volkes laute Mißbilligung ihn verfolgte. ES kam

damit so weit, daß Bäcker, Fleischer und Andere sich wei«

gerren, ihm ferner, besonders für Festlichkeiten, noch Lebens.

Mittel zu verkaufen, und daß selbst seine Dienerschaft darüber'

in allerlei Gedränge gericth. So sah er sich fast genöthigt,

Gnesen zu verlassen; er reiSke anfänglich nach Breölau, wo

ihm übrigens von Seite einiger Studenten auch nicht das

freundlichste Willkommen zu Theil wurde; dann nach Berlin,
jetzt nach Teplitz, und cS dürfte noch einige Zeit vergehen,
ehe er in den Bereich seines WcihsprengelS zurückkehrt. —
Bei dem Domcapitel in Gnesen liegen gegen 1000 uneröffncte

dienstliche Schreiben, indem die geistliche VerwaltungS. und

Justizbehörde sich für incompetent erklärt, so lange ihre Vor-
gesetzten sich nicht in vollem Zustande der Freiheit befinden.

— Auö der Trierschen Diöcese, 57. August.
ES verlautet, unser altersschwache, aber sehr würdige Bis-
thnmövcrweser Günther wolle, müde der jetzt mitunter mehr
als beschwerlichen Verwaltung der Diöcese, sein Amt als
Verweser niederlegen. Sicher ist, daß man dahin zu wirken
sucht, ihn von diesem Schritte abzuhalten. — Von Preußen
auS wurde zuerst in einem holländischen Blatte auSge-

streut, der hl. Stuhl habe die Wahl deS Hrn. Arnoldi zum
Bischof von Trier verworfen ; durch preußische Blätter wurde
dann die Nachricht weiter verbreitet. Der hl. Stuhl har
aber bis jetzt diese Wahl weder bestätigt noch verworfen.
Die preußische Regierung bleibt sich in ihrer Wahrheitsliebe
und in ihrer Taktik immer gleich.

Frankreich. Am 29. Juli entschlief zur Erbauung
Aller, die um ihn waren, der letzte sogenannte konstuutio-
nelle und älteste Bischof in Frankreich, Hr. Karl M on-
tault, 37 Jahr lang Bischof zu AngerS, Wiedcrherstcller
deö katholischen Gottesdienstes in Anjou, geboren zu Loudun
bei PotierS am 30. April 1755, zum Bischof zu Vienne ge-

weiht am 23. October 1791. Im Jahr 1802 ward er Bi-
schof zu AngerS. Einen Augenblick hatte er dem Constitn-
tionaliSmnö gehuldigt. Bald kehrte er zur Ergebenheit

gegen den hl. Stuhl zurück. Im Jahr 1S11, auf der Reichs-
kirchcnversammlung, weigerte er sich, einen kaiserlichen Be-
fehl zu unterschreiben, der die Rechte dcS Papstes beein-

trächtigtc. Bonaparte nannte ihn nie anders als »den hl.

Bischof zu AngerS." Seine Wohlthätigkeit erstreckte sich

selbst auf seine Nachbarsprcngel.

— Man licöt im „^uxilmiro drei«,!": Seit eini.
gen Tagen befindet sich ein syrischer Bischof in unsern

Mauern. Dieser Prälat, Monseign. AchanasiuS Abd-el-
Mcslh ist zu Dicrbekir in Mesopotamien geboren und war in
den Lehren der Sekte der Jakobiten auferzogen worden, die

bekanntlich nur an eine Narur Christi glauben. Im Jahre
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1820 wurde er von den Iakobilen von Antiochien zum Bi«
schof ernannt und verwaltete sodann sein Amt in der Halb-
tusel Malabar. Von dort in sein Vaterland zurückgekehrt

wurde er nach Damascus geschickt/ um die Katholiken zu

verfolgen; hier aber wurde er bekehrt/ schwur seiner Häre-
sie ab und wurde nun daS Ziel deS HasseS seiner frühern
Glaubensgenossen. Demnächst begab er sich nach Rom und

theilte dem heil. Vater seine Plane zur Bekehrung jener
Schismatiker mit. Der Papst nahm ihn günstig aus und/
wie man sagt, geschieht eö auch unter den Auspizien Sr.
Heiligkeit/ daß der Prälat gegenwärtig eine Reise durch

Frankreich macht/ um milde Beiträge zu Wiederherstellung
der katholischen Kirchen von Damaskus zu sammeln. Hr.
Abd-el-Mesih ist ein Orientale von sehr schönen und impo«

nirenden Zügen; sein langer Bart und seine syrische Tracht
vermehren sein würdevolles und patriarchalisches Ansehen,

Folgender charakteristische Zug dürste Erwähnung verdienen.

Vor Kurzem befand der Prälat sich zu l'Oricnt und eincS

Morgens, als er sich in die Kirche begab, liefen ihm eine

Menge Kinder, Matrosen und Fischweiber nach, die mehr
Lust hatten, über ihn zu lachen und zu spotten, als ihn zu

bewundern. Da er dieses gewahrte, wandte er sich um

und — ertheilte seinen Segen. Augenblicklich warf sich die

Menge, von einem unbeschreiblichem Gefühl ergriffen, auf
die Knie, und der Bischof setzte nun langsam und ungestört

seinen Weg nach der Kirche fort.

Belgien. Der Dominikaner DominicuS Lacor«
daire wird mit zwei seiner Gefährten die ehemalige Kirche
und das Kloster deS Dominikaner-OrdeuS in Gent ein-

nehmen. — Im „Ami de l'Ordre" von Bamur lieöt man:
AuS guter Quelle vernehmen wir, daß der Abbö Laurent,
geboren zu Aachen, und jetzt Pfarrer zu Gimmenich, Kau«

ton Aubel, Diöccse Lütlich, zum apostolischen Vicar für die

Hansestädte ernannt worden sei und seine Residenz zu Ham«

bürg haben wird. Man fügt hinzu, er werde vor seiner

Abreise auf seinem Posten die bischöfliche Consecration in
Belgien erhalten-

Nordamerika. Am 26. Juni d. I. starb sanft und
ruhig Hr. Simon Gabriel Brutô, Bischof zu VincenneS
in Indiana, geboren zu NenneS >779. Er Halle zuerst Heil-
tunde studirt. Nach Nordamerika gierig er 1810. Am 6.
April 1834 ward er vom hl. Stuhl zum Bischof eingesetzt.
Hierauf holte er in Europa zwanzig Missionäre. Neulich
sandte er seinen Coadjutor, Hrn. de la Hailandiere, um noch
zehn fernere zu holen. Dieser will auch einige Ordensfrauen
alS Erzicherinnen für die weibliche Juaend mitnehmen. Der
fromme rastloö thätige Brutv wußte die ReligionSgeschichte
Amerikas wie kein Anderer.

ist Einen umständlichen Bericht über diese Bekehrung enthält Rr.
r> l- I. der Schw- Kirchenz. Die Ned.

Der Freiher von WieSau oder die gemischten Ehen. Ein
Seitenstück zu BretschneiderS „Frciherrn von Sandau,"
mit einem Rückblick auf „die gemischten Ehen" v. Ammon.
Von Dekan und Pfarrer Götz. Negcnöburg bei Manz. 1839.

Nachdem wir diese Schrift gelesen, wundert es uns nicht mehr,
daß die preußische Regierung dieselbe nicht nur verboten, sondern sogar

eonfiScirt hat. Denn die Absteht der preußischen Regierung ist, durch

zahlreiche Schriften das Urtheil des Publikums im obwaltenden Streit
mit der kath. Kirche zu ihren Gunsten zu stimmen. Dazu hat sie einige

Zeitungen im Sold, die andern beherrscht ste durch die Censur; große

Wirkung hiefiir versprach ste sich durch BretschneiderS Roman: „Frei-
Herr von Sandau, "den ste deshalb geschäftig und in Menge unter
Protestanten und Katholiken vertheilen ließ. In der gleichen Form
eines Romans begegnete ihr nun der Freiherr von Wieeau und drohte
nicht nur alle Verläumdungen, Entstellungen, Verdrehungen und die

andern unedeln Künste BretschneiderS aufzudecken, sondern selbst das

Ansehen der preußischen Regierung mußte darunter leiden, -wenn es

bekannt würde, daß dieselbe absichtlich solche Schriften verbreite, die

nur die Herabsetzung und Vcrläumdung der kath. Kirche zur Aufgabe
haben. Wir zweifeln aber nicht, daß das Buch trotz Prohibitiv- und
Confiscationssystem dennoch seinen Weg finden werde, und wenn auch

weniger in Preußen, um so mehr anderwärts. Alle jene Punkte,
welche heutiges Tags Gegenstand der Controverse find, werden hier
mit scharfem Urtheil, richtigem Takt und entschiedener Gewandtheit
durchgefochten, z. V. JndifferentismuS, Toleranz, Kirchenschmuck,

Hierarchie, Unfehlbarkeit der kath. Kirche, das Lutherthum, die Ra-
tionalisten, gemischte Ehen, Rechtfertigung der kath. Kirche in ihren
Forderungen bei denselben :e. Das Werklein ist nicht groß, wiegt
aber an Werth viele an Umfang weit größere Werke auf. ES ver-
einigt in sich die seltenen Eigenschaften der Gründlichkeit, dialektischer

Schärfe, höchst anziehender und gefälliger Darstellung. In dieser

letztern Beziehung empfiehlt es sich vorzüglich der sogenannten gebil-
deten Welt, die oft in den Fall kommt, über solche Gegenstände ihr
Urtheil zu fällen und es so oft allzu leichtfertig bildet, wie es ihr ge-
rade von der protestantischen Tageslitevatur oder vom Leichtsinn ein-
gegeben wird. Der „Freiherr von Wiesau" verdient daher die nach-

drucksamste Empfehlung.

Bei Gebr. Näber, inLuzern, ist erschienen:

Ueber die gegewärtige Stellung der Kirche und des

Staates. Mit besonderer Rücksicht auf die Fragen der

gegenwärigen Zeit. Von Melchior Kaufmann, Chorhcrrn
zu Luzcrn. 1839. Preis 53 Btz.

Ueber diese Schrift später etwas einläßlicher zu sprechen behält
sich die Redaktion vor.

Beleuchtung der Vorurtheile Wider die katholische
Kirche, oder: die Kirchenspaltung deS 16- Jahrhunderts
in ihrem Ursprung, Fortgang und in ihren Folgen. Von
einem protestantischen Laien. Ersten Bandes zweite Ab«
theilung.

Die Bekämpfung, welche der alte Protestantismus gegenwärtig
im eigenen Lager zu bestehen hat, wird auch dazu veranlassen, die

vrvtestanlische Lehre und Geschichte fester ins Auge zu fassen und gc-
nauer zu prüfen. Es kann daher nur erwünscht sein, daß der Druck
eines Werkes rasch vor sich geht, welches am meisten beitragen kann,
der Wahrheit Eingang zu verschaffen, den Trug zu bekämpfen- Wir
sehen daher mit Begierde dem baldigen Erscheinen auch der folgenden

Abtheilungen entgegen.

Druck und Verlag von Jgnaz Thüring.


	

